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Bekanntmachungen der Gemeinde Letschin  
 

 

Die Gemeindevertretung von Letschin hat in der 9. Sitzung (als Präsenzsitzung) am 
16.10.2025 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
 
Beschluss: GV-112/2025 

1. die Aufstellung des 15. Bebauungsplanes (BP) „Batteriespeicher Quappendorfer 
Straße“ der Gemeinde Letschin gemäß §§ 1 und 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert 
worden ist. Der räumliche Geltungsbvereich ist in der Anlage 1 dargestellt. 

2. die Einleitung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Letschin im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB für die Gemeinde Letschin. Der räumliche 
Geltungsbereich ist mit dem räumlichen Geltungsbereich Anlage 1 identisch. 

3. sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB und die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

4. der Bürgermeister wird ermächtigt, die vertraglichen Regelungen mit dem 
Antragsteller/Vorhabenträger zu führen/zu schließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 1 
 
 
Beschluss GV-114/2025:  

 die Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Letschin in der Fassung vom 16.10.2025  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1 
 
 
Beschluss: GV-115/2025: 

 benennt Frau Cynthia Glaser als Gleichstellungsbeauftragte der amtsfreien Gemeinde 
Letschin mit Wirkung vom 01.11.2025 und beruft Frau Jana Behrend mit Wirkung vom 
31.10.2025, 24 Uhr, von dieser Position der Gemeinde Letschin ab 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 
 
 
Beschluss: GV-111/2025: 

 gemäß § 5 (4) der Kitabenutzungssatzung der Gemeinde Letschin die o.g. Schließtage 
für 2026 der Bildungseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Letschin 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 
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Beschluss: GV-108/2025: 
 dem Antrag der AfD-Fraktion vom 21.08.2025 zur Grünflächenpflege im Zentrum von 

Letschin stattzugeben 
 
Beschlusswortlaut lt. Antrag der AfD-Fraktion:  
„Die Grünflächen im Zentrum von Letschin, gemeint ist der Bereich zwischen Alfred-Böhme-
Platz und Pfarrhaus, einschließlich aller Nebenflächen entlang der Fontanestraße, Rudolf-
Breitscheid-Straße, Karl-Marx-Straße, Friedrichstraße und Bahnhofstraße, werden in Gänze 
regelmäßig vom Bauhof gemäht. Der Rasenschnitt wird abtransportiert.“ 
  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 1 Nein-Stimmen: 11 Enthaltungen: 0 
 
 
Beschluss: GV-110/2025: 

 dem Antrag des Bürgermeisters auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gemäß § 
46 (1) Satz 1 Landesbeamtengesetz Brandenburg zum 01.04.2027 zuzustimmen  

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 2 
 
 

 

 

Der Hauptausschuss von Letschin hat in der 6. Sitzung am 14.10.2025 (als 
Präsenzsitzung) folgenden Beschluss gefasst:  
 
Der Hauptausschuss von Letschin empfiehlt der Gemeindevertretung nachfolgende 

Beschlussfassung vorzunehmen:  

Beschluss-GV-110/2025:  
 dem Antrag des Bürgermeisters auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand gemäß 

§ 46 (1) Satz 1 Landesbeamtengesetz Brandenburg zum 01.04.2027 zuzustimmen 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 2 
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I. Bekanntmachungen  
des Wasserverbandes Märkische Schweiz, Hauptstraße 56/57, 15377 Buckow 

 

 
Kurzfassung der Beschlüsse der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz vom 25.09.2025 
 
 
Beschluss-Nr. 01/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz wählt auf ihrer Sitzung 
am 25.09.2025 Herrn Fritz-Georg Streichert als Vorsitzenden der Verbandsversammlung des 
Wasserverbandes Märkische Schweiz.  
 
Beschluss-Nr. 02/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz stellt auf ihrer Sitzung 
am 25.09.2025 den durch die Münzer & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH testierten 
Jahresabschluss des Wasserverbandes Märkische Schweiz für das Jahr 2024 fest. 

 
Beschluss-Nr. 03/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer 
Sitzung am 25.09.2025 den ausgewiesenen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe 
von 521.748,54 € der bestehenden zweckgebundenen Rücklage Anlagenerneuerungsrücklage) 
zuzuführen (Trinkwasserbereich 153.378,77 € und im Abwasserbereich 368.369,77 €). 
 
Beschluss-Nr. 04/25   
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz entlastet auf ihrer 
Sitzung am 25.09.2025 den Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Märkische Schweiz  
für die Geschäftstätigkeit im Jahr 2024. 
 
Beschluss-Nr. 05/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer 
Sitzung am 25.09.2025 die Münzer & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH  mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu beauftragen. 

 
Beschluss-Nr. 06/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer 
Sitzung am 25.09.2025 die Neufassung der Anlage A zur Wasserversorgungssatzung  
des Wasserverbandes Märkische (Ergänzende Bestimmungen des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz zur Wasserversorgungssatzung) in der Fassung vom 25.09.2025.  

 
Beschluss-Nr. 07/25 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer 
Sitzung am 25.09.2025 die Neufassung der Anlage B zur Wasserversorgungssatzung des 
Wasserverbandes Märkische (Ergänzende Bestimmungen des Wasserverbandes Märkische 
Schweiz zur Wasserversorgungssatzung) in der Fassung vom 25.09.2025.  
 
 
 

 

 

 



03.11.2025   Amtsblatt für die Gemeinde Letschin Seite  - 5 - 
 

II. Bekanntmachung 
Ingenieurbüro Dr.-Ing., Dipl.-Ing. Uwe Kraatz Öffentlich bestellter 

Vermessungsingenieur im Land Brandenburg, Potsdamer Straße 50, 14974 Ludwigsfelde 
 
 

 

 
Öffentlich bestellter Ludwigsfelde, 15. Oktober 2025 
Vermessungsingenieur  AZ: 2025-037/050 
Dr.-Ing. Uwe Kraatz 
Potsdamer Straße 50 
14974 Ludwigsfelde 
Tel.Nr.: 03378 / 86 49 0 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung  
 
Inhalt der Bekanntmachung: 
 
Herr Siegmund Fabian,  letzte Anschrift nicht bekannt  
Frau Hedwig Dahme,  letzte Anschrift nicht bekannt 
Frau Frieda Krüger,  letzte Anschrift nicht bekannt 
Herr Georg Schiele,   letzte Anschrift nicht bekannt 
Herr Heinz Schiele,   letzte Anschrift nicht bekannt 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 
18.10.1991 (GVBl.I/91, S. 457) in der zurzeit gültigen Fassung habe ich die öffentliche 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung an Sie angeordnet. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Sie können die für Sie bestimmte Benachrichtigung bei mir unter oben angeführter Anschrift 
einsehen. 

 
 
gez. Dr.-Ing. Uwe Kraatz 
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur 
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III. Termine 
 

Sitzungsplan November/Dezember 2025  
 (vorläufig, nach Geschäftslage)  

 
Gremium 
Beginn 

November Dezember 

Gemeindevertretung (GV)  
19.00 Uhr (Do.)  

20.11. 11.12. 

Hauptausschuss (HA)  
19.00 Uhr (Die.)  

- 09.12. 

Gemeindeentwicklungsausschuss 
(GEA) 18.00 Uhr (Do.)  

27.11. - 

 

 
An alle Bürger/Innen der Gemeinde Letschin! 
 

Die 10. Sitzung der Gemeindevertretung von Letschin findet voraussichtlich  
 

am Donnerstag, dem 20. November 2025 
um 19.00 Uhr 
im Kino Letschin „Haus Lichtblick“   
 Karl-Marx-Straße 2 
 15324 Letschin  
 

statt. Werte Bürger/Innen, Sie werden gebeten, sich in den Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde Letschin ca. 7 Tage vor dem Termin über die Tagesordnung der jeweiligen 
Gemeindevertretersitzung zu unterrichten. 
 

 

Zochert-Köhn      Böttcher 
Vorsitzende der Gemeindevertretung  Bürgermeister  
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